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Herausgeber: Landratsamt Donau-Ries in Donauwörth 
Verantwortlich: Landrat Stefan Rößle 

Druck: Landratsamt Donau-Ries 

Sitz der Kreisverwaltung: Pflegstraße 2, Donauwörth 
Telefon (09 06) 74-0, Fax (09 06) 74-2 73 
www.donau-ries.de, E-Mail: info@lra-donau-ries.de 
 
Briefanschrift: 
Landratsamt Donau-Ries 
86607 Donauwörth 

Dienststelle Nördlingen, Bürgermeister-Reiger-Str. 5, 86720  
Nördlingen 
Telefon (0 90 6) 74-6820, Telefax (0 906) 74-6860 
 
Landratsamt Donau-Ries, Dienststelle Nördlingen 
Postfach 12 34 
86712 Nördlingen 

Öffnungszeiten:  => Montag bis Freitag 7.30 bis 12.30 Uhr 
Donnerstag 7.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr 

Konten der Kreiskasse Donau-Ries: 
Sparkasse Donauwörth 

IBAN: DE39 7225 0160 0190 0034 00,  
BIC: BYLADEM1DON 
Raiffeisen-Volksbank Donauwörth e.G. 

IBAN: DE96 7229 0100 0003 0700 00,  
BIC: GENODEF1DON 
 

 
Sparkasse Dillingen-Nördlingen  

IBAN: DE79722515200000101220, 
BIC: BYLADEM1DLG 
Raiffeisen-Volksbank Ries e.G. 

IBAN: DE28 7206 9329 0002 4107 02,  
BIC: GENODEF1NOE 
 

 
 
Nr. 12 Erscheint nach Bedarf 15. März 2021 
 
 
 
 

Nr. 1 Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
und der 12. Bayerischen Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) 
- Inzidenzabhängige Kontaktbeschränkungen 
im Landkreis Donau-Ries - 

  Nr. 1 V Vollzug des Gaststättengesetzes 
(GastG); 
Verlängerung der Frist für den Ab-
lauf von gaststättenrechtlichen 
Erlaubnissen (§ 8 Satz 2 GastG) 
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Nr. 1 
 
 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

(12. BayIfSMV) 
- Inzidenzabhängige Kontaktbeschränkungen im Landkreis Donau-Ries - 

 
     Bekanntmachung: 
 
1. Im Landkreis Donau-Ries wurde die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 

Einwohner (7-Tage-Inzidenz) von 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten.  
 

2. Die Feststellung gilt in Bezug auf die inzidenzabhängige Kontaktbeschränkung nach § 4 der 12. BayIfSMV. Ab 
16.03.2021 gilt daher im Landkreis Donau-Ries folgende Kontaktbeschränkung:  

 
Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten 
Grundstücken ist nur gestattet, mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehö-
rigen eines weiteren Hausstands, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht über-
schritten wird.  
 
Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht. 
Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten jeweils als ein 
Hausstand, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben.  

 
 
Donauwörth, den 15.03.2021 
 
 
Stefan Rößle 
Landrat 
 
 
 
 
Nr. 2 
 

 
Vollzug des Gaststättengesetzes (GastG); 

Verlängerung der Frist für den Ablauf von gaststättenrechtlichen Erlaubnissen (§ 8 Satz 2 GastG) 
 

vom 15.03.2021 
 
 

Das Landratsamt Donau-Ries erlässt auf der Grundlage von § 8 Satz 2 GastG folgende 
 
 

Allgemeinverfügung 
 
 

1. Die Erlöschensfrist für Gaststättenerlaubnisse (§ 2 Abs. 1 GastG) nach § 8 Satz 2 GastG wird bis zum 
31. August 2022 verlängert. 

 
2. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft und ist sofort vollziehbar.  
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Gründe: 

 
Durch das fortdauernde Infektionsgeschehen der SARS-CoV-2-Pandemie unterliegt die Ausübung des Gaststät-
tengewerbes seit etwa einem Jahr zum Teil erheblichen Einschränkungen. Einige besonders betroffene Gewer-
bebetriebe (z.B. Diskotheken, Bars,) können im Freistaat Bayern bereits seit dem 16.03.2020 bis heute dauer-
haft nicht oder nur in sehr eingeschränktem Umfang öffnen. Infolge dessen droht den Erlaubnisinhabern nach 
Ablauf eines Jahres gemäß § 8 Satz 2 GastG das Erlöschen ihrer Erlaubnis. Eine Verlängerung der Erlöschensfrist 
bedarf neben der Beantragung des Erlaubnisinhabers eines „wichtigen Grundes“. Dies ist bei den staatlichen 
Corona-Maßnahmen anzunehmen, da es sich um hoheitliche Maßnahmen ohne Verschulden der Betroffenen 
handelt.  
 
Um die Betroffenen und die Verwaltung zu entlasten, wird der Ablauf der Erlöschungsfrist bis zum 31. August 
2022 verlängert. Ein Fristverlängerungsantrag wird daher erst wieder erforderlich, wenn der Erlaubnisinhaber 
nicht bis zum 31.08.2022 den Betrieb begonnen oder ausgeübt hat.  
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. 
 
Die Aussetzung der Vollziehung kann beim Landratsamt Donau-Ries oder der Regierung von Schwaben, Fronhof 
10, 86152 Augsburg, die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg beantragt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 

21.06.2007 (GVBl 13/2007) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Infektionsschutzgesetzes ab-
geschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

 Die Klageerhebung in elektronischer Form (z. B. durch E-Mail) ist unzulässig. 
 Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein 

Gebührenvorschuss zu entrichten. 
 
 
 

Stefan Rößle 
Landrat 

 
 

 

 

 
 
 

Landratsamt Donau-Ries 
Stefan Rößle 

Landrat 


